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67/166.  Menschenrechte in der Rechtspflege 

 
 

 Die Generalversammlung, 

 eingedenk der in den Artikeln 3, 5, 8, 9 und 10 der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte1 verankerten Grundsätze und der einschlägigen Bestimmungen des Internatio-
nalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte und der dazugehörigen Fakultativpro-
tokolle2, insbesondere der Artikel 6, 7, 9 und 10 des Paktes, des Übereinkommens über die 
Rechte des Kindes3, insbesondere der Artikel 37, 39 und 40, und des Internationalen Paktes 
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte4 sowie aller anderen einschlägigen inter-
nationalen Verträge, 

 unter Hinweis auf die zahlreichen internationalen Normen im Bereich der Rechtspfle-
ge, 

 unter Hinweis auf alle Resolutionen der Generalversammlung, des Menschenrechts-
rats, der Menschenrechtskommission und des Wirtschafts- und Sozialrats, die für das Thema 
der Menschenrechte in der Rechtspflege relevant sind, einschließlich der Resolutionen der 
Generalversammlung 62/158 vom 18. Dezember 2007 und 65/213 vom 21. Dezember 2010 
und der Resolutionen des Menschenrechtsrats 10/2 vom 25. März 20095 und 18/12 vom 
29. September 20116, 

_______________ 
1 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.  
2  Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage, und United Nations, Treaty Series, Vol. 1642, Nr. 14688. 
Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl. Nr. 591/1978; 
AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1992 II S. 1247; LGBl. 1999 Nr. 59; öBGBl. Nr. 105/1988 ([erstes] Fakul-
tativprotokoll); dBGBl. 1992 II S. 390; LGBl. 1999 Nr. 60; öBGBl. Nr. 333/1993; AS 1994 2202 (Zweites 
Fakultativprotokoll). 
3  United Nations, Treaty Series, Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 
1992 II S. 121; LGBl. 1996 Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055.  
4 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1569; 
LGBl. 1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725.  
5  Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-fourth Session, Supplement No. 53 (A/64/53), 
Kap. II, Abschn. A.  
6 Ebd., Sixty-sixth Session, Supplement No. 53A und Korrigendum (A/66/53/Add.1 und Corr.1), Kap. II. 
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 sowie unter Hinweis auf die Resolution 67/1 der Generalversammlung vom 24. Sep-
tember 2012 mit dem Titel „Erklärung der Tagung der Generalversammlung auf hoher Ebe-
ne über Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und internationaler Ebene“, 

 unter Begrüßung des Inkrafttretens des Internationalen Übereinkommens zum Schutz 
aller Personen vor dem Verschwindenlassen7 und allen Staaten, die dies noch nicht getan 
haben, nahelegend, zu erwägen, das Übereinkommen zu unterzeichnen, zu ratifizieren oder 
ihm beizutreten, 

 sowie unter Begrüßung der Grundsätze der Vereinten Nationen für die Behandlung 
weiblicher Gefangener und für nicht freiheitsentziehende Maßnahmen für weibliche Straf-
fällige (Bangkok-Regeln)8, 

 ferner unter Begrüßung der Grundsätze und Leitlinien der Vereinten Nationen für den 
Zugang zu rechtlicher Unterstützung in Strafjustizsystemen9, 

 Kenntnis nehmend von den Allgemeinen Bemerkungen Nr. 21 über die humane Be-
handlung von Personen, denen die Freiheit entzogen ist10, und Nr. 32 betreffend das Recht 
auf Gleichheit vor Gericht und auf ein faires Verfahren11, die der Menschenrechtsausschuss 
verabschiedet hat, und von den Allgemeinen Bemerkungen Nr. 10 über die Rechte von Kin-
dern in der Jugendgerichtsbarkeit12 und Nr. 13 über das Recht des Kindes auf Freiheit von 
allen Formen der Gewalt13, die der Ausschuss für die Rechte des Kindes verabschiedet hat, 

 mit Dank Kenntnis nehmend von der wichtigen Arbeit, die das Büro der Vereinten Na-
tionen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, das Amt des Hohen Kommissars der Ver-
einten Nationen für Menschenrechte, das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, 
das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, die Sekretariats-Hauptabteilung Friedenssiche-
rungseinsätze und die Einheit der Vereinten Nationen für Gleichstellung und Ermächtigung 
der Frauen (UN-Frauen) auf dem Gebiet der Rechtspflege leisten, sowie von der Arbeit der 
Sonderbeauftragten des Generalsekretärs über Gewalt gegen Kinder und der Sonderbeauf-
tragten des Generalsekretärs für Kinder und bewaffnete Konflikte, 

 mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der Arbeit der Interinstitutionellen Gruppe 
für Jugendstrafrechtspflege und ihrer Mitglieder, insbesondere ihrer Koordinierungsarbeit 
bei der Bereitstellung fachlicher Beratung und Unterstützung auf dem Gebiet der Jugend-
strafrechtspflege, sowie von der aktiven Mitwirkung der Zivilgesellschaft an ihren jeweili-
gen Aktivitäten, 

 in der Überzeugung, dass die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Rechtspre-
chung und die Integrität des Justizsystems sowie unabhängige Rechtsberufe unabdingbare 
Voraussetzungen für den Schutz der Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, gute Regierungs-
führung und Demokratie und für die Gewährleistung einer Rechtspflege ohne jede Diskri-
minierung sind und daher unter allen Umständen geachtet werden sollen, 

_______________ 
7 Resolution 61/177, Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2009 II S. 932; öBGBl. III 
Nr. 104/2012.  
8 Resolution 65/229, Anlage.  
9 Resolution 67/187, Anlage. 
10 Official Records of the General Assembly, Forty-seventh Session, Supplement No. 40 (A/47/40), Anhang VI.B. 
11 Ebd., Sixty-second Session, Supplement No. 40 (A/62/40), Bd. I, Anhang VI.  
12 Ebd., Sixty-third Session, Supplement No. 41 (A/63/41), Anhang IV. 
13 Ebd., Sixty-seventh Session, Supplement No. 41 (A/67/41), Anhang V. 
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 unter Hinweis darauf, dass jeder Staat einen wirksamen Rahmen von Rechtsbehelfen 
bereitstellen soll, damit bei Menschenrechtsbeschwerden oder im Fall von Menschenrechts-
verletzungen Abhilfe geschaffen werden kann, 

 betonend, dass das Recht auf Zugang zur Justiz für alle eine wichtige Grundlage für 
die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit durch die Rechtspflege bildet, 

 eingedenk dessen, dass es wichtig ist, die Achtung der Rechtsstaatlichkeit und der 
Menschenrechte in der Rechtspflege als einen entscheidenden Beitrag zur Schaffung von 
Frieden und Gerechtigkeit und zur Beendigung der Straflosigkeit zu gewährleisten, 

 in der Erkenntnis, wie wichtig der Grundsatz ist, dass Personen, denen die Freiheit 
entzogen ist, abgesehen von den rechtmäßigen Einschränkungen, die aufgrund des Sachver-
halts der Inhaftierung offenkundig erforderlich sind, ihre unabdingbaren Menschenrechte 
und alle anderen Menschenrechte und Grundfreiheiten behalten, 

 daran erinnernd, dass die soziale Wiedereingliederung von Personen, denen die Frei-
heit entzogen ist, zu den wesentlichen Zielen des Strafjustizsystems zählt und dass dabei so 
weit wie möglich sichergestellt werden soll, dass Straftäter nach ihrer Rückkehr in die Ge-
sellschaft ein gesetzestreues Leben führen und ihren Lebensunterhalt bestreiten können, 

 im Bewusstsein der Notwendigkeit besonderer Wachsamkeit in Bezug auf die spezifi-
sche Situation von Kindern, Jugendlichen und Frauen in der Rechtspflege, insbesondere 
während ihnen die Freiheit entzogen ist, und ihrer Anfälligkeit für verschiedene Formen der 
Gewalt, des Missbrauchs, der Ungerechtigkeit und der Erniedrigung, 

 in Anbetracht der spezifischen Situation und Bedürfnisse von früher mit Streitkräften 
oder bewaffneten Gruppen verbundenen Kindern, die beschuldigt werden, angeblich völker-
rechtliche Verbrechen begangen zu haben, während sie mit diesen Streitkräften oder be-
waffneten Gruppen verbunden waren, 

 erneut erklärend, dass das Wohl des Kindes bei allen das Kind in der Rechtspflege be-
treffenden Beschlüssen, so auch bei Maßnahmen im Ermittlungsverfahren, ein vorrangig zu 
berücksichtigender Gesichtspunkt ist und auch bei allen das Kind betreffenden Fragen im 
Zusammenhang mit der Verurteilung seiner Eltern oder gegebenenfalls seiner Vormünder 
oder Hauptbetreuungspersonen ein wichtiger Gesichtspunkt ist, 

 1. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem jüngsten Bericht des Generalsekre-
tärs14; 

 2. nimmt außerdem mit Anerkennung Kenntnis von dem jüngsten Bericht der Ho-
hen Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte über den Schutz der Men-
schenrechte von Jugendlichen, denen die Freiheit entzogen ist15, und dem gemeinsamen Be-
richt des Amtes des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte, des 
Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung und der Sonderbe-
auftragten des Generalsekretärs über Gewalt gegen Kinder über die Verhütung und Bekämp-
fung von Gewalt gegen Kinder im System der Jugendgerichtsbarkeit16, die beide dem Men-
schenrechtsrat vorgelegt wurden; 

 3. erklärt erneut, wie wichtig es ist, dass alle die Menschenrechte in der Rechts-
pflege betreffenden Normen der Vereinten Nationen vollständig und wirksam angewandt 
werden; 

_______________ 
14 A/67/260 und Add.1.  
15 A/HRC/21/26.  
16 A/HRC/21/25.  
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 4. fordert alle Mitgliedstaaten abermals auf, alles zu tun, um für wirksame Me-
chanismen und Verfahren im Bereich der Gesetzgebung und in anderen Bereichen sowie für 
ausreichende Finanzmittel zu sorgen, damit die volle Anwendung dieser Normen gewähr-
leistet ist; 

 5. bittet die Staaten, von der technischen Hilfe Gebrauch zu machen, die von den 
zuständigen Institutionen und Programmen der Vereinten Nationen angeboten wird, um die 
nationalen Kapazitäten und Infrastrukturen auf dem Gebiet der Rechtspflege zu stärken; 

 6. appelliert an die Regierungen, die Rechtspflege als festen Bestandteil des Ent-
wicklungsprozesses in ihre nationalen Entwicklungspläne aufzunehmen und im Hinblick 
auf die Förderung und den Schutz der Menschenrechte ausreichende Ressourcen für die 
Gewährung von Diensten rechtlicher Unterstützung bereitzustellen, und bittet die interna-
tionale Gemeinschaft, Anträgen auf finanzielle und technische Hilfe für die Verbesserung 
und Stärkung der Rechtspflege zu entsprechen; 

 7. unterstreicht, dass es besonders notwendig ist, nationale Kapazitäten auf dem 
Gebiet der Rechtspflege aufzubauen, insbesondere durch die Reform des Justiz-, Polizei- 
und Strafvollzugssystems sowie die Reform der Jugendgerichtsbarkeit, um in Postkonflikt-
situationen stabile Gesellschaften und Rechtsstaatlichkeit zu schaffen und zu bewahren, und 
begrüßt in diesem Zusammenhang die Rolle des Amtes des Hohen Kommissars bei der Un-
terstützung der Einrichtung und der Tätigkeit von Mechanismen zur Unrechtsaufarbeitung 
in Postkonfliktsituationen; 

 8. bekräftigt, dass die Staaten sicherstellen müssen, dass jede Maßnahme, die sie 
zur Bekämpfung des Terrorismus ergreifen, auch im Rahmen der Rechtspflege, mit ihren 
Verpflichtungen nach dem Völkerrecht, insbesondere den internationalen Menschenrechts-
normen, dem Flüchtlingsvölkerrecht und dem humanitären Völkerrecht, im Einklang steht; 

 9. nimmt Kenntnis von der Arbeit der offenen zwischenstaatlichen Sachverständi-
gengruppe, die den Auftrag hat, Informationen über bewährte Verfahren sowie innerstaatli-
che Rechtsvorschriften und geltendes Völkerrecht sowie darüber auszutauschen, wie die be-
stehenden Mindestgrundsätze der Vereinten Nationen für die Behandlung von Gefangenen 
so überarbeitet werden können, dass sie den jüngsten Fortschritten in der Strafvollzugswis-
senschaft und bewährten Verfahren Rechnung tragen, mit dem Ziel, der Kommission für 
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege auf ihrer zweiundzwanzigsten Tagung über ih-
re Fortschritte Bericht zu erstatten, und bittet in dieser Hinsicht die Sachverständigengruppe, 
sich das Fachwissen des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbe-
kämpfung und des Amtes des Hohen Kommissars und anderer maßgeblicher Akteure zunut-
ze zu machen; 

 10. erinnert an das absolute Verbot der Folter im Völkerrecht und fordert die Staa-
ten auf, dafür zu sorgen, dass Personen, denen die Freiheit entzogen ist, keine Haftbedin-
gungen, Behandlung und Strafen erleiden, die einer grausamen, unmenschlichen oder er-
niedrigenden Behandlung oder Strafe gleichkommen; 

 11. legt den Staaten eindringlich nahe, sich, soweit angezeigt, um eine Verringerung 
der Untersuchungshaft zu bemühen, unter anderem indem sie gesetzgeberische und Verwal-
tungsmaßnahmen und -konzepte hinsichtlich der Voraussetzungen, Beschränkungen, Dauer 
und Alternativen der Untersuchungshaft beschließen, Maßnahmen zur Anwendung der be-
stehenden Rechtsvorschriften ergreifen und den Zugang zur Justiz sowie zu rechtlicher Be-
ratung und Hilfe sicherstellen; 

 12. legt den Staaten nahe, mit wirksamen Maßnahmen gegen die Überfüllung von 
Haftanstalten vorzugehen, unter anderem indem sie nach Möglichkeit vermehrt auf Alterna-
tiven zu Untersuchungshaft und freiheitsentziehenden Strafen zurückgreifen und den Zu-
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gang zu rechtlicher Unterstützung und die Effizienz sowie die Kapazität des Strafjustizsys-
tems und seiner Einrichtungen verbessern; 

 13. legt den Staaten auch weiterhin nahe, bei der Ausarbeitung und Umsetzung ein-
schlägiger Rechtsvorschriften, Verfahren, Politiken und Aktionspläne den Grundsätzen der 
Vereinten Nationen für die Behandlung weiblicher Gefangener und für nicht freiheitsentzie-
hende Maßnahmen für weibliche Straffällige (Bangkok-Regeln)8 gebührende Beachtung zu 
schenken, und bittet die zuständigen Mandatsträger der Sonderverfahren, das Amt des Ho-
hen Kommissars, das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämp-
fung und alle anderen zuständigen Organisationen, diese Regeln bei ihren Aktivitäten zu be-
rücksichtigen; 

 14. erkennt an, dass alle Kinder und Jugendlichen, die mit dem Gesetz in Konflikt 
geraten, im Einklang mit dem Völkerrecht und eingedenk der die Menschenrechte in der 
Rechtspflege betreffenden einschlägigen internationalen Normen in einer ihren Rechten, ih-
rer Würde und ihren Bedürfnissen entsprechenden Weise zu behandeln sind, und fordert die 
Vertragsstaaten des Übereinkommens über die Rechte des Kindes3 auf, die darin enthaltenen 
Grundsätze und Bestimmungen strikt einzuhalten; 

 15. legt den Staaten, die sich im Rahmen ihrer allgemeinen Bemühungen um 
Rechtsstaatlichkeit noch nicht mit Kinderfragen befassen, nahe, dies zu tun und eine umfas-
sende Politik der Jugendgerichtsbarkeit zu erarbeiten und anzuwenden, mit dem Ziel, Ju-
gendkriminalität zu verhüten und zu bekämpfen und unter anderem die Anwendung von Al-
ternativmaßnahmen wie Diversion und ausgleichsorientierte Justiz zu fördern und den 
Grundsatz einzuhalten, dass Freiheitsentziehung für Kinder nur dann anzuordnen ist, wenn 
alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft worden sind, und auch dann nur für die kürzeste 
angemessene Dauer, sowie nach Möglichkeit die Anordnung von Untersuchungshaft für 
Kinder zu vermeiden; 

 16. betont, wie wichtig es ist, in die Politik der Jugendgerichtsbarkeit Strategien für 
die Wiedereingliederung ehemals straffälliger Kinder aufzunehmen, namentlich durch Bil-
dungsprogramme, damit diese eine konstruktive Rolle in der Gesellschaft übernehmen kön-
nen; 

 17. legt den Staaten eindringlich nahe, alle notwendigen und wirksamen Maßnah-
men zu ergreifen, gegebenenfalls einschließlich Rechtsreformen, um alle Formen der Ge-
walt gegen Kinder im Justizsystem zu verhüten und zu bekämpfen; 

 18. legt den Staaten außerdem eindringlich nahe, dafür zu sorgen, dass nach ihren 
Gesetzen und in der Praxis für Straftaten, die von Personen unter 18 Jahren begangen wur-
den, weder die Todesstrafe noch eine lebenslange Freiheitsstrafe ohne Möglichkeit der Haft-
entlassung noch eine Körperstrafe verhängt werden können, und bittet die Staaten, zu erwä-
gen, alle anderen Formen lebenslanger Freiheitsstrafe für Straftaten, die von Personen unter 
18 Jahren begangen wurden, aufzuheben; 

 19. legt den Staaten nahe, das Mindestalter für die Strafmündigkeit nicht zu niedrig 
anzusetzen, unter Berücksichtigung der emotionalen, seelischen und geistigen Reife des 
Kindes, und verweist in dieser Hinsicht auf die Empfehlung des Ausschusses für die Rechte 
des Kindes, die Untergrenze für die Strafmündigkeit ausnahmslos auf das absolute Mindest-
alter von 12 Jahren und danach weiter auf ein höheres Alter hinaufzusetzen 12; 

 20. legt den Staaten außerdem nahe, zur Verbesserung ihrer Rechtspflege sachdien-
liche Informationen über Kinder in ihrem Strafjustizsystem zu sammeln, unter Berücksich-
tigung des Rechts der Kinder auf Privatsphäre, unter uneingeschränkter Achtung der ein-
schlägigen internationalen Menschenrechtsübereinkünfte und eingedenk der anwendbaren 
internationalen Normen bezüglich der Menschenrechte in der Rechtspflege; 
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 21. betont, wie wichtig es ist, den Auswirkungen der Freiheitsentziehung von Eltern 
auf ihre Kinder größere Aufmerksamkeit zu widmen, und nimmt gleichzeitig mit Interesse 
Kenntnis von der eintägigen allgemeinen Aussprache über die Lage der Kinder von Gefan-
genen, die der Ausschuss für die Rechte des Kindes am 30. September 2011 abhielt, sowie 
von dem zusammenfassenden Bericht über die am 8. März 2012 abgehaltene Ganztagssit-
zung des Menschenrechtsrats über die Rechte des Kindes17; 

 22. bittet die Regierungen, dafür zu sorgen, dass alle Richter, Anwälte, Staatsanwäl-
te, Sozialarbeiter, Einwanderungs- und Polizeibeamten sowie andere in Betracht kommende 
Berufsgruppen, einschließlich des in internationalen Feldeinsätzen tätigen Personals, eine 
speziell auf sie zugeschnittene, interdisziplinäre Schulung auf dem Gebiet der Menschen-
rechte erhalten, einschließlich antirassistischer, multikultureller, geschlechtersensibler und 
kinderrechtlicher Aspekte; 

 23. legt den Regionalkommissionen, den Sonderorganisationen, den auf dem Gebiet 
der Menschenrechte, der Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege tätigen Instituten 
der Vereinten Nationen und anderen zuständigen Teilen des Systems der Vereinten Nationen, 
den zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, einschließlich der nationalen 
Berufsverbände, die sich mit der Förderung der Normen der Vereinten Nationen auf diesem 
Gebiet befassen, sowie anderen Bereichen der Zivilgesellschaft, einschließlich der Medien, 
nahe, ihre Aktivitäten zur Förderung der Menschenrechte in der Rechtspflege weiterzuent-
wickeln; 

 24. lädt die Staaten ein, wenn sie es zu beantragen wünschen, von der technischen 
Beratung und Hilfe auf dem Gebiet der Jugendstrafrechtspflege Gebrauch zu machen, die 
von den zuständigen Institutionen und Programmen der Vereinten Nationen, insbesondere 
der Interinstitutionellen Gruppe für Jugendstrafrechtspflege, angeboten wird, um die natio-
nalen Kapazitäten und Infrastrukturen auf dem Gebiet der Rechtspflege, insbesondere der 
Jugendstrafrechtspflege, zu stärken; 

 25. bittet den Menschenrechtsrat und die Kommission für Verbrechensverhütung 
und Strafrechtspflege sowie das Amt des Hohen Kommissars, die Sonderbeauftragte des 
Generalsekretärs über Gewalt gegen Kinder und das Büro der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung, ihre die Rechtspflege betreffenden Tätigkeiten weiter 
eng miteinander abzustimmen; 

 26. bittet das Amt des Hohen Kommissars und das Büro der Vereinten Nationen für 
Drogen- und Verbrechensbekämpfung, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats ihre Tätigkeit 
zum Aufbau nationaler Kapazitäten auf dem Gebiet der Rechtspflege, insbesondere in Post-
konfliktsituationen, zu verstärken und in diesem Kontext mit den zuständigen Sekretariats-
Hauptabteilungen, namentlich dem Büro zur Unterstützung der Friedenskonsolidierung, der 
Hauptabteilung Politische Angelegenheiten und der Hauptabteilung Friedenssicherungsein-
sätze, zusammenzuarbeiten; 

 27. unterstreicht, wie wichtig es ist, die Strukturen für die Rechtspflege und die 
Achtung der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte, namentlich in Postkonfliktsitua-
tionen, wieder aufzubauen und zu stärken und damit einen wesentlichen Beitrag zur Schaf-
fung von Frieden und Gerechtigkeit und zur Beendigung der Straflosigkeit zu leisten, und 
ersucht in dieser Hinsicht den Generalsekretär, die systemweite Koordinierung und Kohä-
renz der Programme und Aktivitäten der zuständigen Stellen des Systems der Vereinten Na-
tionen zu gewährleisten, namentlich über die Gruppe für Koordinierung und Ressourcen im 
Bereich Rechtsstaatlichkeit, die unter dem Vorsitz des Stellvertretenden Generalsekretärs 
steht und von der im Exekutivbüro des Generalsekretärs angesiedelten Einheit für Rechts-

_______________ 
17A/HRC/21/31.  
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staatlichkeit unterstützt wird, und in Zusammenarbeit mit der Kommission für Friedenskon-
solidierung, auch im Bereich der Hilfe, die über die Feldmissionen der Vereinten Nationen 
geleistet wird; 

 28. bittet die Staaten, im Rahmen des Mechanismus der allgemeinen regelmäßigen 
Überprüfung und in ihrer Berichterstattung gemäß den internationalen Menschenrechtsver-
trägen zu erwägen, die Frage der Förderung und des Schutzes der Menschenrechte in der 
Rechtspflege zu behandeln; 

 29. bittet die zuständigen Mandatsträger der Sonderverfahren des Menschenrechts-
rats sowie die zuständigen Vertragsorgane, Fragen im Zusammenhang mit dem wirksamen 
Schutz der Menschenrechte in der Rechtspflege, einschließlich der Jugendstrafrechtspflege, 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen und nach Bedarf konkrete diesbezügliche Empfeh-
lungen zu unterbreiten, namentlich Vorschläge für Maßnahmen im Rahmen der Beratenden 
Dienste und der technischen Hilfe; 

 30. bittet die Kommission für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege, zu er-
wägen, in Konsultation mit allen Mitgliedstaaten und in enger Zusammenarbeit mit allen 
zuständigen Institutionen der Vereinten Nationen, insbesondere der Sonderbeauftragten des 
Generalsekretärs über Gewalt gegen Kinder und dem Amt des Hohen Kommissars, einen 
Katalog von Musterstrategien und praktischen Maßnahmen zur Beseitigung der Gewalt ge-
gen Kinder im Bereich der Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege zu erarbeiten; 

 31. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer achtundsech-
zigsten Tagung und dem Menschenrechtsrat auf seiner vierundzwanzigsten Tagung einen 
Bericht über die neuesten Entwicklungen, Herausforderungen und vorbildliche Verfahren 
auf dem Gebiet der Menschenrechte in der Rechtspflege, der auch eine Analyse des interna-
tionalen rechtlichen und institutionellen Rahmens für den Schutz aller Personen, denen die 
Freiheit entzogen ist, enthält, sowie über die vom System der Vereinten Nationen insgesamt 
unternommenen Tätigkeiten vorzulegen; 

 32. beschließt, die Frage der Menschenrechte in der Rechtspflege auf ihrer neun-
undsechzigsten Tagung unter dem Punkt „Förderung und Schutz der Menschenrechte“ wei-
ter zu behandeln. 

60. Plenarsitzung 
20. Dezember 2012 

 

 


